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Sitzung vom  20. Oktober 2015  

Beschl. Nr. 2015-276 

F3.6 Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 
Feuerwehr Adliswil; Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug 

 
 
Ausgangslage 
 
Mit Schreiben vom 20. Juli 2015 wurde der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) unter 
anderem die Ersatzbeschaffung eines Verkehrsgruppenfahrzeuges zur Planung angemeldet. 
Der Ersatz von Feuerwehrfahrzeugen gemäss Fahrzeugkonzept der GVZ wird von letzterer 
zu 50 % subventioniert, falls das fragliche Fahrzeug älter als das von der GVZ vorgegebene 
Betriebsalter (hier 15 Jahre) ist und ein Zustandsbericht belegt, dass ein Weiterbetrieb des 
Fahrzeuges nicht sinnvoll ist. 
 
Das bestehende Verkehrsgruppenfahrzeug der Feuerwehr Adliswil (Toyota HiAce 4WD) 
wurde 1993 in Verkehr gesetzt (heute ca. 22-jährig), weist aber einen sehr guten Fahrzeug-
zustand auf. Da das Fahrzeug den Ansprüchen an Beladungskapazität für den Transport von 
Personen zusammen mit Signalisationsmaterial nicht mehr genügt, bewilligte die GVZ trotz 
des guten Zustandes des vorhandenen Fahrzeuges eine Ersatzbeschaffung. Mit Schreiben 
vom 21. September 2015 liegt die Subventionszusicherung der GVZ vor. 
 
 
Projektbeschrieb 
 
Verkehrsgruppenfahrzeug 
Das vorhandene Verkehrsgruppenfahrzeug Toyota HiAce 4WD der Feuerwehr Adliswil 
entspricht den Ansprüchen an Beladungskapazität für den Transport von Personen und 
Signalisationsmaterial nicht mehr. Die Fahrzeugtechnik ist nicht mehr auf dem aktuellen 
Stand. Deswegen wird dieses Fahrzeug durch ein Verkehrsgruppenfahrzeug nach dem 
aktuellen Anforderungsprofil der GVZ ersetzt.  
 
Zusätzlich zum Grund-Anforderungsprofil der GVZ werden ein Allradantrieb und ein 
Automatikgetriebe durch die GVZ subventioniert. Die Ausrüstung des Fahrzeuges mit einem 
stärkeren Motor und einer Rückfahrkamera wird zwar von der GVZ befürwortet, kann aber 
nicht subventioniert werden. 
 
Material 
Das auf dem heutigen Verkehrsgruppenfahrzeug vorhandene Material (insbesondere 
sämtliches Signalisationsmaterial) kann weiterverwendet werden. Einige Materialien im Wert 
von rund CHF 5‘000 müssen mit dem Fahrzeugwechsel neu beschafft werden. Die 
Subventionsberechtigung dieses Materials kann erst beim Kauf geklärt werden, weshalb 
dafür ein Bruttokredit beantragt werden muss. Es wird aber davon ausgegangen, dass 
dieses Material mindestens teilweise ebenfalls subventioniert werden wird. 
 
Transportfahrzeug 
Das vorhandene Verkehrsgruppenfahrzeug kann trotz seines sehr guten Zustandes ersetzt 
werden. Die Subventionszusicherung der GVZ liegt vor. Die Fahrzeugtechnik entspricht nicht 
mehr dem heutigen Stand, ist aber bei einer reduzierten Nutzung durchaus weiterhin 
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einsetzbar. Das vorhandene Verkehrsgruppenfahrzeug soll deswegen von der Feuerwehr 
weiterhin als Transportfahrzeug für technische Hilfeleistungen sowie Materialnachschub 
eingesetzt werden. Daneben wird es auch ausserhalb von Feuerwehreinsätzen durch die 
Materialwartung eingesetzt werden können. Da die GVZ schon bei dessen Anschaffung im 
Jahr 1993 50% der Kosten subventionierte, ist für eine solche Weiterverwendung der GVZ 
50% des heutigen Verkehrswertes zu vergüten. Das Fahrzeug wird seitens GVZ heute mit 
einem Wert von CHF 7‘000 eingeschätzt. 
 
 
Kreditantrag 
 
Der Kreditantrag umfasst die Ersatzbeschaffung des Verkehrsgruppenfahrzeuges, die 
Beschaffung von Material im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung sowie die 
Vergütung an die GVZ zur Weiterverwendung des heutigen Verkehrsgruppenfahrzeuges als 
Materialtransporter. 
 
 

Leistungen Kreditbedarf, CHF inkl. MwSt. 

Verkehrsgruppenfahrzeug gem. GVZ-
Pflichtenheft vom 1. Juni 2014 
(inkl. subventionsberechtigte Mehrkosten: 
Allradantrieb, Automatikgetriebe) 

97‘791.20 

Subvention GVZ 
(gem. Subventionszusicherung Z2015.17 vom 21. 
September 2015) 

- 49‘000.00 

Nicht subventionierte Mehrkosten Fahrzeug: 
- Motor: CHF 2‘600 
- Rückfahrkamera: CHF 880 

3‘440.00 

Nicht subventionierte Mehrkosten Aufbau: 
- Anh.-Kupplung Rockinger 5t: CHF 1‘075 
- Vario Wechsel- und Basisplatte: CHF 520 
- Kugelkopfkupplung: CHF 425 

2‘020.00 

Materialkosten (Subvention möglich): 
- Schneeketten: CHF 350 
- 4 Handfunkgeräte analog: CHF 2‘760 
- Ladestation für Funkgeräte: CHF 780 
- Mobilfunkgerät DM 4400: CHF 550 
- DIN Einbaublende für Mobilfunkgerät: CHF 40 
- Gemeindewappen usw.: CHF 450 

4‘930.00 

Weiterbetrieb Transportfahrzeug Toyota HiAce 
4WD (50% des Fahrzeugwertes) 

3‘500.00 

Reserve/Rundung 2‘318.80 

Gesamtkreditbedarf 65‘000.00 

 
 
Im Finanzplan 2015 – 2019 sind keine Ausgaben für diese Ersatzbeschaffung eingestellt. 
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Die mit Sicherheit erhältlichen Subventionen (50% des Fahrzeugpreises) sind im 
Gesamtkreditbedarf berücksichtigt. 
 
Auftragsvergabe  
 
Das Verkehrsgruppenfahrzeug wird über die GVZ bezogen. Nach der Kreditbewilligung kann 
das Fahrzeug bei der GVZ definitiv bestellt werden, worauf diese ein entsprechendes 
Submissionsverfahren durchführt. Da die GVZ die Fahrzeuge für die Feuerwehren im 
ganzen Kanton beschafft, können in der Regel günstigere Preise erzielt werden, als wenn 
diese Fahrzeuge separat beschafft werden. 
 
Aus den obigen Gründen erübrigen sich weitere Vergleichsofferten. 
 
Termine 
 
Auftragsvergabe:   bis Ende Oktober 2015 
Lieferfrist:    nach Absprache mit der GVZ, ca. 9 Monate ab Bestellung 
 
 
 
Auf Antrag der Ressortvorsteherin Sicherheit und Gesundheit fasst der Stadtrat, gestützt auf 
Art. 36 Abs. 2 Ziff. 2.1 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 
 
 

Beschluss: 

 
1 Der Beschaffung eines Verkehrsgruppenfahrzeuges als Ersatz für das vorhandene 

Fahrzeug Toyota HiAce 4WD, Jg. 1993, wird zugestimmt. 
 

2 Für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges wird zu Lasten Konto 550.5060.00 ein 
Kredit von netto CHF 65‘000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt und freigegeben. 
 

3 Der Auftrag für die Lieferung eines Verkehrsgruppenfahrzeuges gemäss GVZ-
Pflichtenheft vom 1. Juni 2014 im Betrag von brutto CHF 97‘791.20 (inkl. MwSt.) wird 
an die Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ, Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich, 
gemäss Offerte vom 31. August 2015, vergeben. 
 

4 Das Ressort Sicherheit und Gesundheit wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses 
beauftragt. 
 

5 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 

6 Mitteilung an: 
 
6.1 Ressortleiter Finanzen 
6.2 Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit 
6.3 Kdt Feuerwehr Adliswil 
6.4 Materialverwalter Feuerwehr Adliswil 
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6.5 Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ, Abteilung Feuerwehr, Zürich  
(mit separatem Schreiben) 

6.6 UBV Lanz AG, Zollikon (mit separatem Schreiben) 
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